
Zeitschrift: Schauplatz Spitex : Zeitschrift der kantonalen Spitex Verbände Zürich,
Aargau, Glarus, Graubünden, Luzern, Schaffhausen, St. Gallen,
Thurgau

Herausgeber: Spitex Verband Kanton Zürich

Band: - (2001)

Heft: 6

Artikel: Spitex-Pflege und Heimpflege aus der Sicht des Versicherungsgerichts

Autor: Zuberbühler, Hannes

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-822793

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-822793
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Schauplatz
nachrichten 1 2. dezember 2001 nr. 6

^

Spitex-Pflege und Heimpflege aus der Sicht
des Versicherungsgerichts

Immer wieder kürzen die Krankenkassen bei Klientinnen und Klienten der Spitex

die Leistungen und bezahlen nur noch die günstigere Pflegeheimpauschale. Neuere

EVG-Urteile stellen diese Praxis in Frage.

Die Krankenkassen müssen prüfen, wo die gleichen PflegeLeistungen

zu günstigeren Kosten erhältlich sind. Bild: Hilde Eberhi

ZU Die Krankenversicherungen

begründen die Kürzungen damit, die

Pflege in einem Pflegeheim und die

Hilfe und Pflege zu Hause seien gleich
wirksam und gleich zweckmässig.
Deshalb sei die Umstellung auf die günstigere

Pflegeheimpauschale ein Gebot

der Wirtschaftlichkeit. Das Eidgenössische

Versicherungsgericht EVG hat in

neueren Urteilen die Zweckmässigkeit
individuell geprüft und gegen die
Krankenkassen entschieden.

Weitere Auslegung von
Zweckmässigkeit

In drei Fällen beurteilte das EVG die

Spitex-Pflege als zweckmässiger als das

Pflegeheim und verpflichtete die

entsprechenden Krankenkassen, den

Versicherten die Spitex-Leistungen zu

vergüten. Dazu meint der Jurist Gebhard

Eugster, Ombudsmann der sozialen

Krankenversicherung: «Wenn sich die

künftige Rechtssprechung nach dem

Begründungsmuster von K 37/99,
K 52/99 und K 66/2000 (den drei

erwähnten Urteilen; Anmerk. ZU)

gestalten sollte, dürfte die Krankenpflege

zu Hause wohl nahezu immer

als zweckmässiger gelten als die

Heimpflege, wenn sie eine besondere

persönliche Entfaltung (Erwerbstätigkeit,

Berufsausbildung, soziales oder politisches

Engagement) oder die Erfüllung

einer wichtigen gesellschaftlichen Funktion

(K 52/99: Rolle als Mutter in der

Familie) ermöglicht, die in einem

Pflegeheim nicht gewährleistet wäre.» (in:

Wirtschaftlichkeitskontrolle in der

Krankenversicherung, S. 57)

Unter bestimmten Voraussetzungen

(Gefährdung der Erwerbsarbeit, der

Berufsausbildung, der gesellschaftlichen

Teilhabe) würde somit das EVG die

Hilfe und Pflege zu Hause als

zweckmässiger betrachten. Die höhere

Lebensqualität, die mit der Pflege in

den eigenen vier Wänden zumeist

gegeben ist, begründet dagegen noch

keine höhere Zweckmässigkeit.

Zeittarif versus Tagespauschale
Stossend an manchen Kürzungsentscheiden

ist, dass die Kassen bloss die

(jetzt noch) günstigeren Pflegeheimpauschalen

mit den Spitex-Tarifen vergleichen

und dann auf die tieferen

Pauschalen umstellen. Auch wenn solche

«Kosten»-Vergleiche problematisch

sind, ist dagegen laut Eugster wenig
auszurichten. Es ist nicht die Schuld der

Krankenversicherungen, wenn in der

Spitex nach einem Zeittarif und in den

Pflegeheimen nach einer Tagespauschale

abgerechnet wird. Die Rechnungen

an die Krankenkassen basieren auf

diesen Tarifen bzw. Pauschalen. Die

Kasse muss prüfen, wo die gleichen

Pflegeleistungen zu günstigeren Kosten

erhältlich wären.

Volkswirtschaftliche Kosten
Von Spitex-Seite wird gerne ins Feld

geführt, die Lebenshaltungskosten seien

für kranke Personen zu Hause weniger

teuer als im Heim und dank Spitex würden

tendenziell weniger Pflegeheimplät¬

ze beansprucht (weniger Kosten für die

Öffentlichkeit). Doch auch solche

Argumente, für die im übrigen die Beweise

fehlen, kann das Versicherungsgericht
nicht berücksichtigen. Denn das

Krankenversicherungsgesetz KVG - dessen

richtige Auslegung dem Versicherungsgericht

obliegt - will u.a. die Ausgaben
der obligatorischen Krankenversicherung

auf das Notwendige begrenzen,
damit die Prämienlast für alle
Versicherten nicht zu gross wird. Es interessieren

nur die den Krankenversicherern

aus der Umsetzung der obligatorischen

Krankenversicherung entstehenden

Aufwendungen, nicht die
volkswirtschaftlichen Kosten.

Das Buch
«Wirtschaftlichkeitskontrolle in der

Krankenversicherung», hrsg. von
René Schaffhauser und Ueli Kieser,

Schriftenreihe des Instituts für
Rechtswissenschaft und Rechtspraxis,
Universität St. Gallen, St. Gallen 2001,
kann bestellt werden bei:

IRP-HSG, Bodanstrasse 4,

9000 St. Gallen, 071 224 24 24,

irp-ch@unisg.ch, Fr. 65.-.
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